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Neue Praxis – 19b im Kompetenzbereich der Polizei – Die Konsumenten sind nicht das Ziel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Vorschlag: Definierte Mengen pro Substanz 
 
Beim Konsumenten ist der Besitz bloss „Mittel zum Zweck“. 
 
Definierte Mengen für die straffreie geringfügige Menge 
Definierte Mengen für die „Chance auf den Leichten Fall“ 
Definierte Mengen für die „Chance auf Konsument“ 
Definierte Mengen für die Händler-Kategorie 
 
 
 
 
 
 

Die Konsumenten sind nicht das Ziel. 
Ihre Privatsphäre wird geachtet. 

Der Konsum wird in einem gewissen Rahmen toleriert. 

Sie haben Ihren  
Konsum 

unter Kontrolle. 

ja nein nein ja 

Sie haben Ihren  
Konsum 

unter Kontrolle. 

Sie werden beim 
öffentlichen Konsum 

 beobachtet. 

„Chance auf  
leichten Fall“ 

Bei einer Grenz- oder 
Fahrzeugkontrolle wird  
die definierte Menge* 

festgestellt. 

Sie sehen aus wie ein 
Konsument. 

19b: Sie als 
offensichtlicher 

Konsument werden 
bei der öffentlichen  
Vorbereitung Ihres  

Konsums beobachtet. 

Sie sind nicht  
 Konsument. Sie sind Konsument. 

Sie sind ein 
leichter Fall 
und bleiben 
straffrei. Die 
Gebühren 

müssen Sie 
jedoch 

bezahlen. 

Sie müssen  
in eine 

Suchtbera-
tung gehen  
oder eine 
Therapie 
 machen. 

Sie 
erhalten 

eine Busse 
(Strafbefehl). 

„Chance auf 
Konsument“  

Bei einer Grenz- oder 
Fahrzeugkontrolle wird  
die definierte Menge*  

festgestellt. 

Händler- 
Kategorie 

Bei einer Grenz- oder 
Fahrzeugkontrolle wird 
die definierte Menge* 

festgestellt. 

Sie haben Ihren  
Konsum 

unter Kontrolle. 

Sie haben Ihren  
Konsum 

unter Kontrolle. 

Sie müssen  
in eine 

Suchtbera-
tung gehen  
oder eine 
Therapie 
 machen. 

Sie 
erhalten 
eine Ge-
fängnis-

strafe we-
gen Besitz. 

nein nein ja ja 
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Heutige Praxis – 19b im Kompetenzbereich des Staatsanwalts – Null-Toleranz! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird die geringfügige Menge überschritten, gilt man als Händler. 
Die „Leichten Fälle“ dienen vor allem den Behörden, um bei Überbelastung die Fälle schnell abzuschliessen zu können. 
 
 
 
 

Sie werden auf  
offener Strasse  
immer wieder 

 gefilzt. 

Die Polizei stellt mehr als die nicht  
strafbare geringfügige Menge fest.  

(Sie müssen sich als Konsument outen, 
sonst gelten sie als Händler.) 

Sie werden beim 
öffentlichen Konsum 

 beobachtet. 

Bei einer 
Grenz- oder 

Fahrzeugkontrolle. 

Sie sehen aus 
wie ein 

Konsument. 

19b: Sie als 
offensichtlicher 

Konsument werden 
bei der öffentlichen  
Vorbereitung Ihres  

Konsums beobachtet. 

Sie sehen aus 
wie ein 

Konsument. 

nein 

Glück 
gehabt. 

Sie sind Konsument. Sie sind nicht  
 Konsument. 

nein 

Sie werden auf  
offener Strasse  
immer wieder 

 gefilzt. 

Sie gelten als Händler 
und erhalten eine  
Gefängnisstrafe. 

ja ja 

Die Polizei wartet bis  
Sie konsumieren. 

Glück 
gehabt. 

Sie haben Ihren  
Konsum 

unter Kontrolle. 

Sie müssen  
in eine 

Suchtberatung 
gehen  

oder eine  
Therapie 
 machen. 

nein ja 

ja nein nein 

Sie erhalten 
einen 

 Strafbefehl 
wegen des 
Konsums. 

Sie haben Ihren  
Konsum 

unter Kontrolle. 

Die Polizei stellt mehr als die nicht 
strafbare geringfügige Menge fest. 

Sie haben Ihren  
Konsum 

unter Kontrolle. 

nein ja 

ja 

Sie müssen  
in eine 

Suchtbera-
tung gehen  
oder eine 
Therapie 
 machen. 

Sie erhalten 
einen  

Strafbefehl 
wegen des 
Konsums. 

nein nein ja 


